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Muster-Schreiben: Fehlende Zeiterfassung

An die Geschäftsführung der … 							Ort, Datum

Implementierung eines Arbeitszeiterfassungssystems

Sehr geehrte Frau …, sehr geehrter Herr …,

das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entscheidung am 13.9.2022 klargestellt (Az. 1 ABR 22/21), dass Sie als Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet sind, abgesehen von Ausnahmen die Arbeitszeiten aller Beschäftigter zu erfassen. Das begründete das Gericht mit einer europarechtskonformen Auslegung des Arbeitsschutzgesetzes.
Im vergangenen Jahr hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) dann einen Referentenentwurf zur Überarbeitung des Arbeitszeitgesetzes veröffentlicht. Dieser sieht die Verpflichtung der Arbeitgeber zur elektronischen Arbeitszeiterfassung vor. Damit hat das Ministerium klargestellt, dass es die BAG-Entscheidung umsetzen will, auch wenn die Umsetzung eines Gesetzes aufgrund von kontroversen Meinungen zurzeit auf sich warten lässt. Zudem haben BAG und Ministerium beide bereits erklärt, dass die Arbeitszeiterfassung unabhängig von Änderungen des Arbeitszeitgesetzes bereits besteht. Spätestens seit der Verpflichtung der Urteilsbegründung im Dezember 2022 sind Sie verpflichtet unsere sowie die Arbeitszeiten unserer Kolleginnen und Kollegen zu erfassen. 

Bisher werden die Arbeitszeiten in unserem Betrieb nicht vollständig erfasst. Das ist so nicht zulässig. Wir fordern Sie deshalb auf, zeitnah ein entsprechendes System einzuführen. Gerne bringen wir uns dabei ein und möchten dazu ein Gespräch mit Ihnen führen.
Soweit es sich um die Einführung technischer Einrichtungen handelt, die auch dazu dienen können, die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, haben wir ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Wir bitten Sie, dieses zu berücksichtigen. 

Wir freuen uns auf eine positive Rückmeldung Ihrerseits, freundliche Grüße,

